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Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
gelten für Verträge zwischen der Avantax Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH, Langenberger Straße 
1 in 27798 Hude (im Folgenden “Steuerberater“ ge-
nannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Umfang und Ausführung des Auftrags
Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbrin-
genden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßge-
bend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung 
der einschlägigen berufsrechtlichen Normen 
und der Berufsp�ichten (vgl. StBerG, BOStB) ausge-
führt.
Die Berücksichtigung ausländischen Rechts 
bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
Ändert sich die Rechtslage nach abschließender 
Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuer-
berater nicht verp�ichtet, den Auftraggeber auf 
die Änderung oder die sich daraus ergebenden 
Folgen hinzuweisen.
Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater über-
gebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere 
der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum 
Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. 
Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber ge-
machten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, 
als richtig zu Grunde legen. Soweit er o�ensichtli-
che Unrichtigkeiten feststellt, ist er verp�ichtet, 
darauf hinzuweisen.
Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertre-
tung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stel-
len dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen 
der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstim-
mung mit diesem über die Einlegung von Rechts-
behelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist 
der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden 
Handlungen berechtigt und verp�ichtet.

Verschwiegenheitsp�icht
Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze 
verp�ichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zu-
sammenhang mit der Ausführung des Auftrags 
zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewah-
ren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet 
ihn von dieser Verp�ichtung. Die Verschwiegen-
heitsp�icht besteht auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheits-
p�icht besteht im gleichen Umfang auch für die 
Mitarbeiter des Steuerberaters.
Die Verschwiegenheitsp�icht besteht nicht, 
soweit die O�enlegung zur Wahrung berechtig-
ter Interessen des Steuerberaters erforderlich 
ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der 
Verschwiegenheitsp�icht entbunden, als er 
nach den Versicherungsbedingungen seiner 
Berufshaftp�ichtversicherung zur Information 
und Mitwirkung verp�ichtet ist.
Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweige-
rungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 
ZPO bleiben unberührt.
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Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheits-
p�icht entbunden, soweit dies zur Durchführung 
eines Zerti�zierungsaudits in der Kanzlei des 
Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tä-
tigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegen-
heitsp�icht belehrt worden sind. Der Auftragge-
ber erklärt sich damit einverstanden, dass durch 
den Zerti�zierer/Auditor Einsicht in seine – vom 
Steuerberater angelegte und geführte – Handak-
te genommen wird.

Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung 
des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte 
sowie datenverarbeitende Unternehmen heran-
zuziehen. Bei der Heranziehung fachkundiger 
Dritter und datenverarbeitender Unternehmen 
hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese 
sich zur Verschwiegenheit entsprechend Zi�. 2 
Abs. 1 verp�ichten. Der Steuerberater haftet unter 
keinen Umständen für die Leistungen der Heran-
gezogenen; bei den Herangezogenen handelt 
es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsgehil-
fen des Steuerberaters. Hat der Steuerberater die 
Beiziehung eines von ihm namentlich benannten 
Dritten angeregt, so haftet der lediglich für eine 
ordnungsgemäße Auswahl des Herangezogenen.

Elektronische Kommunikation, Datenschutz
Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezo-
gene Daten des Auftraggebers und von dessen 
Mitarbeitern, im Rahmen der erteilten Aufträge 
maschinell zu erheben und in einer automatisier-
ten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleis-
tungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdaten-
verarbeitung zu übertragen.
Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung 
seiner P�ichten nach dem Bundesdatenschutzge-
setz einen Beauftragten für den Datenschutz 
zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den 
Datenschutz nicht bereits nach Zi�. 2 Abs. 1 Satz 
3 der Verschwiegenheitsp�icht unterliegt, hat 
der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass 
der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Auf-
nahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datenge-
heimnisses verp�ichtet.
Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater 
einen Telefaxanschluss oder eine E-Mail-Adresse 
mitteilt, erklärt er sich bis auf Widerruf oder 
ausdrückliche anderweitige Weisung damit 
einverstanden, dass der Steuerberater ihm 
ohne Einschränkungen über jene Kontaktdaten 
mandatsbezogene Informationen zusendet. 
Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder 
von ihm beauftragte Personen Zugri� auf das 
Empfangs-/Sendegerät bzw. den E-Mail-Account 
haben und dass er dortige Sendungseingänge 
regelmäßig überprüft. Der Auftraggeber ist ver-
p�ichtet, den Steuerberater darauf hinzuweisen, 
wenn Einschränkungen bestehen, etwa das Emp-
fangs-/Sendegerät bzw. der E-Mail-Account nur 
unregelmäßig auf Sendungseingänge überprüft 
wird oder Einsendungen nur nach vorheriger 
Ankündigung gewünscht werden. Der Steuerbe-
rater übernimmt keine Haftung für die Sicherheit 
der mit unverschlüsselten E-Mails übermittelten 
Daten und Informationen und haftet auch nicht 
für die dem Auftraggeber dieserhalb ggf. entste-
henden Schäden. Soweit der Auftraggeber zum 
Einsatz von Signaturverfahren und Verschlüsse-
lungsverfahren die technischen Voraussetzun-

gen besitzt und deren Einsatz wünscht, teilt er 
dies dem Steuerberater rechtzeitig mit; damit 
einhergehende Kosten des Steuerberaters (bspw. 
zur Anscha�ung und Einrichtung notwendiger 
Soft- bzw. Hardware) trägt der Auftraggeber.

Mängelbeseitigung
Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung 
etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegen-
heit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftragge-
ber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei 
dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 
611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch 
den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat 
durch den Auftraggeber beendet und der Mangel 
erst nach wirksamer Beendigung des Mandats 
festgestellt wird.
Beseitigt der Steuerberater die geltend gemach-
ten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so 
kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerbe-
raters die Mängel durch einen anderen Steuerbe-
rater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl He-
rabsetzung der Vergütung oder Rückgängigma-
chung des Vertrags verlangen.
O�enbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Re-
chenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, 
auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sons-
tige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegen-
über mit Einwilligung des Auftraggebers berichti-
gen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn 
berechtigte Interessen des Steuerberaters den 
Interessen des Auftraggebers vorgehen.

Haftung
Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfül-
lungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer 
oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus meh-
reren P�ichtverletzungen anlässlich der Erfüllung 
eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € 
(in Worten: eine Million €) begrenzt. Die Haftungs-
begrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. 
Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. 
Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen 
sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesam-
te Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftragge-
ber, also insbesondere auch für eine Ausweitung 
des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung 
der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. 
Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung 
einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des 
Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie 
für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende 
Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt 
ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in 
den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses 
fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht 
abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegren-
zungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, 
lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – 
soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unbe-
rührt.
Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entspre-
chend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, 
rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnis-
ses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung 
an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang 
nachträglich geändert oder erweitert wird, auch 
auf diese Fälle.

P�ichten des Auftraggebers; 
unterlassene Mitwirkung und Annahmever-
zug des Auftraggebers
Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verp�ichtet, 
soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des 
Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er 
dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Aus-
führung des Auftrags notwendigen Unterlagen 
vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, 
dass dem Steuerberater eine angemessene Bear-
beitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes 
gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und 
Umstände, die für die Ausführung des Auftrags 
von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber 
ist verp�ichtet, alle schriftlichen und mündlichen 
Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu 
nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu 
halten.
Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die 
Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner 
Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
Der Auftraggeber verp�ichtet sich, Arbeitsergeb-
nisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilli-
gung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits 
aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Wei-
tergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in 
dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme 
ein, so ist der Auftraggeber verp�ichtet, den Hin-
weisen des Steuerberaters zur Installation und 
Anwendung der Programme nachzukommen. 
Des Weiteren ist der Auftraggeber verp�ichtet, 
die Programme nur in dem vom Steuerberater 
vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist 
auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. 
Der Auftraggeber darf die Programme nicht ver-
breiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nut-
zungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unter-
lassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte 
an den Programmen durch den Steuerberater 
entgegensteht.
Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Zi�. 
6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwir-
kung oder kommt er mit der Annahme der vom 
Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, 
so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kündigen (vgl. Zi�. 9 Abs. 3). Unberührt 
bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz 
der ihm durch den Verzug oder die unterlassene 
Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen 
Mehraufwendungen sowie des verursachten Scha-
dens, und zwar auch dann, wenn der Steuerbera-
ter von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht.

Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen 
geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnis-
sen außerhalb der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des 
Steuerberaters in Textform zulässig.

Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) 
des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach 
§ 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder 
niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in 
Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung 
einer niedrigeren Vergütung ist nur in außerge-

richtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, 
der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des 
Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung 
keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 
2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, 
anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene 
gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Ver-
gütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungs-
anspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen zulässig.
Für bereits entstandene und voraussichtlich 
entstehende Gebühren und Auslagen kann der 
Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der 
eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der 
Steuerberater nach vorheriger Ankündigung 
seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber ein-
stellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerbera-
ter ist verp�ichtet, seine Absicht, die Tätigkeit ein-
zustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt-
zugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus 
einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

Beendigung des Vertrags
Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten 
Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten 
Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag 
endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im 
Falle einer Gesellschaft durch deren Au�ösung.
Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen 
Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – 
von jedem Vertragspartner außerordentlich gekün-
digt werden, es sei denn, es handelt sich um ein 
Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 
BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. 
Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden 
soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen 
Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerbera-
ter sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des 
Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Hand-
lungen durch den Steuerberater vorzunehmen, 
die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden 
(z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fris-
tablauf).
Der Steuerberater ist verp�ichtet, dem Auftragge-
ber alles, was er zur Ausführung des Auftrags 
erhält oder erhalten hat und was er aus der 
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Au-
ßerdem ist der Steuerberater verp�ichtet, dem 
Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der 
Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechen-
schaft abzulegen.
Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftragge-
ber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur 
Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverar-
beitungsprogramme einschließlich angefertigter 
Kopien sowie sonstige Programmunterlagen 
unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Fest-
platte zu löschen.
Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind 
die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausfüh-
rung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des 
Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzel-
fall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es 
einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehal-
tungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse 
und Unterlagen
Der Steuerberater hat die Handakten für die 
Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des 
Auftrags aufzubewahren. Diese Verp�ichtung 
erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeit-
raums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber 
aufgefordert hat, die Handakten in Empfang 
zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Au�or-
derung binnen sechs Monaten, nachdem er sie 
erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, 
die der Steuerberater aus Anlass seiner beru�i-
chen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für 
ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwi-
schen dem Steuerberater und seinem Auftragge-
ber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in 
Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die 
zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere 
(§ 66 Abs. 3 StBG).
Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens 
aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steu-
erberater dem Auftraggeber die Handakten inner-
halb einer angemessenen Frist herauszugeben. 
Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an 
den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder 
Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
Der Steuerberater kann die Herausgabe der Hand-
akten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren 
und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit 
die Vorenthaltung der Handakten und der einzel-
nen Schriftstücke nach den Umständen unange-
messen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich 
hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließ-
lich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohn-
sitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, 
juristische Person des ö�entlichen Rechts oder 
ö�entlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
ansonsten die beru�iche Niederlassung des Steu-
erberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 
36, 37 VSBG).

Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbe-
dingungen unwirksam sein oder werden sollten, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem 
angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.
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